
Die Darstellung der Stromverwertung stellt 

eine wesentliche Grundlage für eine 

erfolgreiche Interessenabwägung im 

wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren

für Kleinwasserkraftanlagen dar. 

Damit kann der volkswirtschaftliche Nutzen 

dem Eingriff in das Gewässer der 

Kraftwerksnutzung gegenübergestellt und

entsprechend abgewogen werden.

Denkbare Verwertungs-

möglichkeiten stellen

E-Tankstellen, 

Power to X Anlagen oder 

Wasserstofftankstellen

im Rahmen einer erneuerbaren 

Energiegemeinschaft dar.
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